
Beschluss des 72. Studierendenparlaments
Änderung der Wahlordnung (Personenwahlen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 9. Sitzung des 72. Studierendenparla-
ments am 2025-04-16 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP72-A108 - Änderung der Wahlordnung (Personenwahlen)“
wird mit (29/0/1) in der folgenden Fassung angenommen:

Ändere § 29 der Wahlordnung der Studierendenschaft zu „Die nachfol-
genden Bestimmungen gelten für alle von Organen und Gremien der
Studierendenschaft und der Fachschaften vorgenommenen Wahlen,
soweit die Satzung, ihre Ergänzungsordnungen oder die Fachschafts-
ordnungen nichts Anderes bestimmen, auch wenn andere Bestimmun-
gen dabei nicht explizit auf diese Wahlordnung Bezug nehmen.“ Und
streiche § 30 Abs. 1.

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Eine solche Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechts-
geschäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hoch-
schulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Lena Kertzscher
Präsidentin des 72. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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